
DEUTSCHER  
SPORTLEHRERVERBAND  
(DSLV) E.V. 
 
 

Präsident Prof. Dr. Udo Hanke Fortstr. 7  76829 Landau Tel 06341-280-31245 hanke@uni-landau.de 
Vizepräsidentin Haushalt/Finanzen Kerstin Natter Schillerstraße 7 66287 Quierschied Tel 06897-600174 natter@dslv.de  
Vizepräsident Schulsport Helge Streubel Taubenbreite 5 b 06484 Quedlinburg Tel 03946-5197898 streubel@dslv.de 
Vizepräsident Fachsport Thomas Niewöhner Kieler Str. 24 34225 Baunatal Tel 0561-8055 niewoehner@dslv.de 
Vizepräsident Öffentlichkeitsarbeit Martin Holzweg Philippstr. 13 (Haus 11)  10115 Berlin Tel 030-209346039 holzweg@dslv.de 
Vizepräsidentin Schule – Hochschule PD Dr. Ilka Seidel Marschnerstr. 29 04109 Leipzig Tel 0341-494-5400 seidel@dslv.de 
Geschäftsstelle Dr. Eva Gröne-Bentz Fortstr. 7 76829 Landau Tel 06341-280-31219 info@dslv.de  
Der DSLV e.V. ist eingetragen in das Vereinsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main unter der Nummer 4670 
Internet www.dslv.de  Bankverbindung: Commerzbank Alsfeld, Konto Nr. 801055500  BLZ 51343224    

Übungsleiter-Einsatz im Ganztagsbetrieb der Schulen 
Positionspapier des DSLV 

Der Deutsche Sportlehrerverband (DSLV) als Interessensvertreter der Sportlehrerinnen und 
Sportlehrer in Deutschland sowie der von ihnen unterrichteten Kinder und Jugendlichen 
richtet sich mit diesem Positionspapier an alle bildungs- und sportpolitisch Verantwortlichen 
(u. a. Bildungsministerien, DOSB, Landessportbünde und Fachverbände) in unserem Land. 
Mit dem zunehmenden Ausbau der Ganztagsschulen in fast allen Bundesländern verändert 
sich Schule und damit auch der Schulsport rasant. Besonders häufig geht es in Diskussionen 
um die Qualität des Betreuungsangebotes im Ganztagsbetrieb der Schulen. Der DSLV ist 
deshalb nach intensiver Beratung zur Überzeugung gelangt, dass der Einsatz von Übungs-
leitern im Ganztagsbetrieb der Schulen unter folgenden Maßgaben wünschenswert ist: 

• Der in der Stundentafel verankerte möglichst dreistündige Sportunterricht kann durch 
außerunterrichtliche Angebote nicht ersetzt oder kompensiert werden. Ebenso müssen Inhalt 
und Qualität im Sinne ganzheitlicher Bildung und Erziehung unbeeinflusst bleiben. 

• Es dürfen keine Deputatstunden ausgebildeter Sportlehrkräfte wegfallen oder in andere 
Fächer verschoben werden. 

• Der Einsatz von Übungsleitern muss sich primär an den pädagogischen Zielen der Schule 
orientieren. Andere Zielsetzungen, wie Talentsichtung und Talentförderung sowie 
Mitgliederwerbung bleiben untergeordnet und können mit Zustimmung der Schule und der 
Eltern erfolgen. 

• Die Landessportbünde gewährleisten durch eine entsprechende Zusatzausbildung die 
Qualifizierung der Übungsleiter für die spezifischen Anforderungen im Ganztagsbetrieb. 
Konzepte und entsprechende Ausbildungsgänge sind bereits erarbeitet (z. B. in Hessen 
und in Rheinland-Pfalz). 

• Die Qualifikation der Übungsleiter und die Qualität der Betreuungsarbeit werden von der 
Schulleitung auf der Basis gemeinsamer pädagogischer Zielsetzungen und Verantwortung 
überprüft. Dies geschieht im Besonderen durch folgende Handlungen: 

o An den Schulen wird eine Sportlehrkraft damit beauftragt, die Zusammenarbeit mit den 
Übungsleiterinnen und Übungsleitern unter der strukturellen Aufsicht der Schulleitung zu 
koordinieren sowie diese in Regelungen der Schule bei Abwesenheit und Krankheit von 
Schülern bzw. bei Notfällen einzuweisen. 

o Hierzu werden Entlastungsressourcen bezüglich der Organisation und zur Absicherung 
der Qualität der Zusammenarbeit zur Verfügung gestellt. 

o Die Übungsleiter weisen ihre fachliche und pädagogische Qualifikation durch Vorlage 
ihrer Übungsleiterlizenz, einschließlich der Zusatzqualifikation nach. An den Schulen 
können ausschließlich volljährige Übungsleiter nach Vorlage eines polizeilichen 
Führungszeugnisses und eines Gesundheitszeugnisses eingesetzt werden. 

o Übungsleiter nehmen im Bedarfsfall an Konferenzen teil. 
o Übungsleiter können bei Ausfall nur durch gleich qualifizierte andere 
 Übungsleiter vertreten werden. 


